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Für die Kinder mit festgestelltem Bedarf gilt die Versorgung über den SoPäd Grundbedarf, also
2 Std in der Woche, WENN die Schule entsprechend versorgt ist.

Das GE-Kind hat bei festgestelltem Bedarf Anspruch auf 5 Std, die aber rechtzeitig (schon im
Jan/Feb), also gerade jetzt in der Statistik angefragt werden müssen.

Für die DaZ-Kinder muss die Schule einen Antrag einreichen und Stunden beantragen, sodass
Förderung erfolgen kann.

Gibt es an deiner Schule einen Mangel an Lehrkräften, werden diese Stunden des
Zusatzbedarfes gestrichen, dann gibt es weniger/ kaum/ keine Förderstunden.

Dann aber wüsste ich nicht, warum dich die SL gehen lassen sollte, es sei denn, es gibt einen
Überhang dadurch, dass Lehrkräfte aus Elternzeit oder Krankheit zurückkommen und die
Schule abordnen müsste.

Du solltest mit dem Bezirkspersonalrat sprechen und anschließend Kontakt zum Dezernenten
aufnehmen. Das ist schon relativ spät. Ich habe nicht verfolgt, ob die Stellenausschreibungen
schon durch sind.

Eine Verkürzung der Probezeit bringt dir wenig, da du auch danach keinen Anspruch auf die
Versetzung an deine Wunschschule hast.
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